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Betrifft 

Gemeindegebiet Raxendorf, Aufhebung von Vorrangregelungen, dauernde 
Verkehrsmaßnahmen 
 
 

 Verordnung 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Melk verfügt gemäß § 43 Abs 1 lit b der 
Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und 
Flüssigkeit des Verkehrs im Gemeindegebiet von Raxendorf nachstehende 
Verkehrsmaßnahmen: 
 
1. Die Punkte 11 und 12 der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Melk vom 

19.10.2005, MES1-V-05400/001, wonach der Verkehr auf den linksseitigen 
Einmündungen in die L 7218 bei km 1,470 und km 1,490 dem Verkehr auf der L 7218 
den Vorrang zu geben hat, werden ersatzlos aufgehoben. 
 
Dieses Gebot ist durch die Entfernung der Verkehrszeichen gemäß § 52 lit c Z 23 
StVO 1960 („Vorrang geben”) kundzumachen. 
 

2. Der Punkt 8 der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Melk vom 18.5.2011, MES1-
V-05400/002, wonach der Verkehr auf der Gemeindestraße, welche ca. bei km 8,300 
rechtsseitig in die L 7195 einmündet, dem Verkehr auf der L 7195 den Vorrang zu 
geben hat, wird ersatzlos aufgehoben. 
 
Dieses Gebot ist durch die Entfernung des Verkehrszeichens gemäß § 52 lit c Z 23 
StVO 1960 („Vorrang geben”) kundzumachen. 
 

3. Der Punkt 9 der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Melk vom 18.5.2011, MES1-
V-05400/002, wonach der Verkehr auf der Gemeindestraße, welche ca. bei km 3,100 
linksseitig in die L 81 einmündet, dem Verkehr auf der L 81 den Vorrang zu geben hat, 
wird ersatzlos aufgehoben. 
 
Dieses Gebot ist durch die Entfernung des Verkehrszeichens gemäß § 52 lit c Z 23 
StVO 1960 („Vorrang geben”) kundzumachen. 
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Gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Entfernung der 
Verkehrszeichen in Kraft. 
 
Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Raxendorf, z. H. des Bürgermeisters, Raxendorf 10, 3654 

Raxendorf 
 Mit dem Ersuchen gegenständlicher Verordnung zu entsprechen.  
 Der genaue Zeitpunkt der Entfernung der Verkehrszeichen (Tag und Stunde) 

möge der Bezirkshauptmannschaft Melk mitgeteilt werden.  
   
                                     ------------------------------------------------ 
2. Polizeiinspektion Pöggstall, 3650  Pöggstall 
3. Straßenbauabteilung 7 - Krems/Donau, Drinkweldergasse 14, 3500 Krems/Donau 
4. Straßenmeisterei Pöggstall, Hauptstraße 27, 3650 Pöggstall 
 

 

Für die Bezirkshauptfrau 

Mag. T a n d i n g e r 

 

 


		2026-05-20T09:40:04+0200
	Land Niederoesterreich
	Hinweise unter http://www.noe.gv.at/amtssignatur




